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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegenden  Bericht  übersende  ich  zur  Erfüllung  der  Berichtspflichten  über  die  im 

Berichtsjahr  2024  getroffenen  Maßnahmen  gemäß  Ziffer  4.6  des  Erlasses  des 

Finanzministeriums vom 31. Januar 2025 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2025.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Guido Wendt
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Oliver Rabe
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Berichtspflichten gemäß Haushaltsführungserlass für das Jahr 2024

a) Zusätzliche Drittmittelstellen nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 HG 2024  

Es sind folgende zusätzliche Planstellen eingerichtet worden:

Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel (CAU)
ohne den Bereich der 
Hochschulmedizin Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein – 
(UKSH)

keine

Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel (Bereich der 
Hochschulmedizin 
Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein – UKSH-)

1 x W 2 „kw mit Wegfall der Drittmittel“, TG 76, 
422 76 für eine Drittmittelprofessur ab 
26.02.2024, Tätigkeit im
Fachbereich Medizin (Tätigkeit am UKSH, 
Campus Kiel)
2 x W 1 „kw mit Wegfall der Mittel“, MG 02, 422 
21 für SH Chairs Tätigkeit im Fachbereich 
Medizin (Tätigkeit am UKSH, Campus Kiel) ab 
31.05.2024
1 x W 2 „kw mit Wegfall der Drittmittel“, TG 76, 
422 76 für eine Heisenbergprofessur Tätigkeit im 
Fachbereich Medizin (Tätigkeit am UKSH, 
Campus Kiel)ab 30.10.2024

Es sind  keine  zusätzlichen  Stellen  gem.  §  13  Abs.  1  Nr.  2  HG 2024 eingerichtet 
worden.

b) Änderungen im Stellenplan (Stellenhebungen, Herabgruppierungen,   
Umwandlungen, Streichungen nach § 14 Abs. 12 HG) im Jahr 2024

Die  mit  den  Hebungen  und  Umwandlungen  verbundenen  Kosten  werden  von  den 
Hochschulen im Rahmen der jeweiligen Globalbudgets getragen.

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel   (  ohne Klinikum  )   

Anzahl von nach Begründung
5 E 6 E7 Hebungen ab 01.01.2024

Begründung:  
Hebungen zur dringenden Verbesserung der 
Personalsituation im Bereich der entfristeten 
Arbeitsverhältnisse und um den vielfältigen und 
wachsenden Fachkräftebedarf, insbesondere im Bereich 
der technischen Berufe, zu bedienen.
Außerdem führen ständig steigende Anforderungen an die 
heutigen Arbeitsplätze bei Arbeitsplatzüberprüfungen in der 
Mehrzahl zu Höhergruppierungen.

2 E 6 E8

1 E 6 E 9b
1 E 7 E 9a
1 E 7 E 9b
1 E 9a E 12
1 E 9b E 11
1 E 11 E 13
3 E 13 E 14
1 E 13 E 15
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Europa-Universität Flensburg

Anzahl von nach Begründung
1 E 6 E 8 Nachbesetzung mit geänderten Aufgaben

1 E 9b E 11 Übertragung höherwertiger Aufgaben bzw. 
Höhergruppierung

1 E 13 E 14 Nachbesetzung mit geänderten Aufgaben

1 W 2 W 3 Nachbesetzung mit W3

Fachhochschule Kiel

Anzahl von nach Begründung
1 E 6 E 8 Tarifgerechte Eingruppierung von zwei 

Die Mehrkosten werden aus den Mitteln der CAU finanziert, 
es entstehen keine zusätzlichen Kosten für das Land.

1 E 6 E 8 Hebungen ab 01.07.2024

Begründung:
Siehe vorherige Zeile

1 E 9b E 11

2 E 13 E 14 Hebung ab 01.12.2024

Begründung:
Die Hebung der Stellen wurde in der Technischen Fakultät 
erforderlich, die budgetiert ist. Sie dienen dazu, im 
Rahmen von Bleibe- oder Berufungsverhandlungen 
handlungsfähig zu bleiben. Die Mehrkosten werden aus 
den Mitteln der CAU, hier aus dem Budget der 
Technischen Fakultät, finanziert, es entstehen keine 
zusätzlichen Kosten für das Land.

5 W 1 E 14 Wandlung zum 01.12.2024

Begründung:
Die Wandlungen der Planstellen wurden in der 
Technischen Fakultät erforderlich, die budgetiert ist. Sie 
dienen dazu, im Rahmen von Bleibe- oder 
Berufungsverhandlungen handlungsfähig zu bleiben. Die 
Mehrkosten werden aus den Mitteln der CAU, hier aus 
dem Budget der Technischen Fakultät, finanziert, es 
entstehen keine zusätzlichen Kosten für das Land.

1 W 2 W 3 Hebung ab 01.01.2024

Begründung:
Professur für Informatik, i.R. des 1000 Tausend Tenure 
Track Programms, die nunmehr aufgrund von 
Bleibeverhandlungen entsprechend höherdotiert 
eingesetzt werden musste.
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Verwaltungsbeschäftigten
1 E 6 E 11 Tarifgerechte Eingruppierung einer Stelle im 

Personalbereich
3 E 9b E 11 Tarifgerechte Eingruppierung von 3 Stellen im IT-

Bereich bzw. von IT-Beschäftigten
2 E 10 E 11 Tarifgerechte Eingruppierung eines 

Verwaltungsbeschäftigten und eines IT-Beschäftigten
2 E 10 E 13 Tarifgerechte Eingruppierung von Beschäftigten des 

höheren Dienstes
1 E 11 E 13 Tarifgerechte Eingruppierung einer Stelle im 

juristischen Bereich
1 E 13 E 14 Tarifgerechte Eingruppierung der Leitung einer 

zentralen Einrichtung

Technische Hochschule Lübeck

Anzahl von nach Begründung
3 E 10 E11 Stellenhebungen wegen Übertragung höherwertiger 

Tätigkeiten oder Korrektur der Eingruppierung

Musikhochschule Lübeck

Anzahl von nach Begründung
1 E 3 E 6 Hebung einer Verwaltungsstelle wegen Anpassung an 

veränderte Aufgabenstellungen.
1 E 13 A 13 Umwandlung in eine Planstelle LG 2.2 zur 

Vorbereitung einer Verbeamtung

c) Zeitverträge nach § 14 Abs. 13 HG 2024  

Hochschule Gesamt 
1)

Neuverträge Verlängerungen

Christian-Albrechts-Universität 793 569 224
Europa-Universität Flensburg 142 78 64
Fachhochschule Kiel 37 20 17
Technische Hochschule Lübeck 82 41 41
Hochschule Flensburg 79 31 48
Fachhochschule Westküste 19 7 12
Musikhochschule 0 0 0
Muthesius Kunsthochschule 12 1 11

1) Inklusive Neu- und Verlängerungsverträge im Rahmen des HSP bzw. ZSL gesondert 
ausgewiesen, sofern von Hochschulen mit einem entsprechenden Hinweis berichtet.

Europa-Universität Flensburg: 4 Neu- und 2 Verlängerungsverträge

Hochschule Flensburg: 3 Neu- und 6 Verlängerungsverträge

Technische Hochschule Lübeck: 11 Verlängerungsverträge
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